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lex und im deutschen Text entsprechend „e" ^); er kommt aber 
auch ganz allgemein vor?) Nur an einer Stelle ist im Schb. auf die 
sscraeleZes verwiesen c. 394?) hier ist völlig deutlich, daß damit 
römisches Recht, kaiserliche Gesetze, wie das üblich war, bezeichnet 
werden. Denn gemeint ist Novelle 60, aus der hier ein ganz 
knapper Auszug, vielleicht aus einer Summe, gegeben ist. Das 
römische Recht bietet aber für die Begründung der Entscheidung 
in Zoll 21 keinen Anhaltspunkt. Zu denken wäre bei der Be­
zeichnung dann an die Bibel, vielleicht auch entfernt an kirchen- 
recht?) Aber von hier aus kommt man dem Inhalt nach ebenfalls 
nicht weiter. Es sei denn, daß man nach einer Person dieses vor- 
stellungskreises suche, die großes Ansehen genoß, besonders bei 
Entscheidungen in schwierigen Rechtsfällen, und unter deren 
Namen vielleicht eine Sammlung von solchen Erzählungen ging, 
die dann einfach saerse leges genannt wurden. So wie Salomo 
als der weise Richter im mittelalterlichen Erzählungsgut eine 
große Rolle spielt, oder wie, weltlich gefaßt, solche Sülle als Kaiser 
Karls Recht bekannt waren?) Derartig spitzfindige Urteile im 
deutschen Erzählungsgut, den Märchen, den Dichtungen, die man 
hier mit heranziehen muß, stammen wahrscheinlich aus dem 
Grient; die dort häufig wiederkehrenden lveisheitsurteile des

*) c. (8) für Gesetz Moses.
2) cc. 428 6bs. 5, 600 Abs. 2, (22) Abs. 2 für Stadtrecht.
o) Dieser Abschnitt, beginnend IsZes volunt bis zum Schluß, steht nicht 

im Druck, aber in Wiener hs. 12472, wo anstelle vonsaorae, was Köhler 
angibt, »ane steht, was weniger Sinn hat und vermutlich aus einem Lese­
fehler zu erklären ist.

*) Nach frdl. Auskunft von Herrn Pros. M. Grabmann gibt er eine 
Untersuchung über den Begriff lex im MA. nicht. 8. kuhlmann G. p., 
Der Gesetzesbegrifs beim hl. Thomas v. Aquin im Lichte des Rechtsstudiums 
seiner Zeit (1912) 128ff., gibt nur Zormen und Einteilungen wie Isx 
aeterna, ckivina, vetus, nova, naturalis usw.

°) Ausg. k. Müllenhoff (Zs. d. dtsch. Altertums 14, 1869) 525ff.; 
dazu h. Zehr, Das Recht in der Dichtung (1931) 10Zff.; s. a. A. v. Lha- 
misso, Übersetzg. a. d. Russischen: Das Urteil des Schemjaka, Ges. Werke 2; 
dazu Zehr a. a. G. 476,- ähnliche Entscheidungen vielfach erwähnt bei 
A. wesselski, Das Märchen des MA.s (1925); s. a. das Urteil Reineckes 
zwischen Bauer u. Schlange in Goethe, Reinecke Zuchs (Lotta Zub.-Ausg. 
1902ff.) 9, 220ff.


